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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.05.1991

Index

50/01 Gewerbeordnung

82/07 Sonstiges Gesundheitsrecht

Norm

BäderhygieneG 1976 §16;

GewO 1973 §368 Z17;

GewO 1973 §74;

Rechtssatz

Zuwiderhandlungen gegen Gebote und Verbote des dritten Abschnittes des Bäderhygienegesetzes sind nicht nach § 16

leg cit strafbar, soweit sich diese auf Bäder und Sauna-Anlagen beziehen, die als gewerbliche Betriebsanlagen der

Genehmigungsp<icht nach § 74 GewO 1973 unterliegen. Für derartige Anlagen besteht keine Bewilligungsp<icht nach

dem (zweiten Abschnitt) des Bäderhygienegesetzes bzw gibt es von Gesetzes wegen in Ansehung derartiger Anlagen

keine Bewilligung gemäß dem (zweiten Abschnitt) des Bäderhygienegesetzes. In diesem Sinne wird in den Materialien

(62 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XIV GP S 7) auch ausgeführt, daß Verstöße

gegen die Hygienevorschriften dieses Bundesgesetzes bzw der auf Grund desselben erlassenen Verordnungen und

Verfügungen im Rahmen gewerblicher Bäder nach den Strafbestimmungen der GewO 1973 zu ahnden sein werden.
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